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SCHREIBEN DES [MAIL. /SPAN . AMBASSADOREN] CARLO CASATI [AN DIE ZU
BADEN VERSAMMELTEN TAGSATZ UNGS GE SANDTEN DER EIDG . ORTE]

EA VI 2, 399 r

"Weiten der anfang der Campagne herbeirukhet , und die in dero des verliehenen

Jahrs von Euwren Herrlichkeiten den Schwei tzerischeyi in frankhreich dienendten

völkhem so solennisch gegebne befelch nit exequiert worden , auch sich würkh-

lich ein gueter theill der selben aussert den Schrankhen dero Jhnen vorge-

schribnen A° 1663 ^ besässenen Plätzen befindet , und sich mehr , als niemahlen

feindtlich bey den brännereyen in Flanderen wider die landt meines Königs

[Karl II . ] gebrauchen lasset ; überbringe also Ewer Herren insgesambt Jhren

Pundtsgenössischen gruss und krefftigste klegten einer so grossen transgres-

sion , und anderen pressierendten Jnstanzien durch würkhliche Schuldigkeit,

und nit mehr durch lähre Vermittlung der Worten vorzuekommen.

Ich füehre Ewer Herrlichkeiten keine rationes ein , durch welche ich ein act

von solcher billichkeidt bevestne , der schon offtermähls durch Becreta be-

stättet , und beschlossen worden , wie gnuegsamb bekhandt ist . ”

Dass sich zur Zeit alle ihre benachbarten und mit ihnen , den Or¬

ten , verbündeten Länder in grosser Gefahr befänden , brauche er

nicht eigens herauszustreichen , "Gibt Eweren Herrlichkeiten allein Zu

considerieren , was gestalten die ungerechtigkeidt der Frantzösischen Waffen,

die grausamkeidt der Selben , die vorgangene und obschwebendte Undertrukhungen , 2

und endtlich die Neuwe exposition des Christenthumbs under die Türkhische

Tyranney nit unbekhandt seindt , das also Ewere Herrlichkeiten ihre so offt 2

abgefasste , von Jhren Voreiteren ererbte , und auff die beste politic des

Standts Zue erhaltung des fridens . . . fundierte wahre intention steiff Zu hal¬

ten gesinnet seyn sollen , wan Ewer Herrlichkeiten mit Mehreren Fürsten defen-

sivpündtnuss auffgericht , haben Sie niemahlen Zuegelassen , die Schweytzerische

Waffen wider einichen Potentaten offensive Zue gebrauchen , da Sie ietzund q

durch die finger sehen , dass selbige öffentlich (wider welche des Ertzhauses

[Habsburg ] lande es seye ) diser Zeit gebraucht werden [Erbeinung ] , von welchem

Ewer Herrlichkeiten alle beste freündschafft , und confidenz bezeuget wirdt,

und wan schon die benachbarte Landt nit Ewer Herrlichkeiten verpündtete wären,

wie Sie seyendt , solten Jhr nichts desto weniger Zue Euwerem eignen Heyl die

Undertrukhung derselben verhinderen . "
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So sei er denn zuversichtlich,die Orte würden die bereits verübten

Transgressionen unnachgiebig bestrafen und jene , die noch zu be¬

fürchten seien , zu verhindern versuchen.

1) Di-ese Vorschriften waren in Zusammenhang mit dem 1663 erneuerten Bündnis
der eidg . Orte mit Frankreich erlassen worden.
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